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(54) Lüfterbaueinheit

(57) Die Erfindung betrifft eine Lüfterbaueinheit ei-
nes Diagonal- und/oder Axiallüfters. Erfindungsgemäß
weist die Lüfterbaueinheit ein mit einer Einlassöffnung
und einer Ausströmöffnung versehenes Gehäuse auf.
Das Gehäuse weist einen umlaufenden Randbereich
auf, in dessen Bereich das Gehäuse eine in Achsrichtung
(X-X) des Lüfters liegende Dicke B aufweist. Das Motor-
halterungsteil weist ein Maß R als maximale Ausdehnung
im Randbereich in Achsrichtung (X-X) auf. Weiterhin
weist die Laufkammer eine Ausdehnung in Achsrichtung
(X-X) in Höhe des Maßes L auf, während die Ausdehnung
des Lufteinlassteils in Achsrichtung (X-X) im Bereich der
Laufkammer ein Maß T aufweist. Durch die Wahl eines
Verhältnisses von Maß B zu Maß R zu dem Verhältnis
der Maße L zu T im Bereich von 0,9 bis 1,2 wird die
Geräuschemission des Lüfters im Betrieb minimiert.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Lüfterbaueinheit ei-
nes Diagonal- und/oder Axiallüfters.
[0002] Derartige Lüfterbaueinheiten werden als Teil ei-
nes Filterlüfters für industrielle Anlagen, wie z. B. Schalt-
schränke verwendet. Dabei können die Lüfterbaueinhei-
ten sowohl als blasende Lüfterbaueinheit als auch als
saugende Lüfterbaueinheit ausgebildet sein.
[0003] Beispielsweise ist aus der deutschen Ge-
brauchsmusterschrift DE 20 2009 017 511 U1 der An-
melderin eine Lüfterbaueinheit bekannt. Die Lüfterbau-
einheit weist einen Lüfter mit einem Axiallüfterrad oder
Diagonallüfterrad als Strömungsantrieb der Lüfterbau-
einheit auf und wird mit einem Filterrahmen über einen
Befestigungsflansch des Gehäuses der Lüftungsbauein-
heit verschraubt. Als Schutz der Lüfterbaueinheit bezie-
hungsweise als Berührungsschutz weist das Gehäuse
der Lüfterbaueinheit beidseitig ein Schutzgitter auf. Bei
der Lüfterbaueinheit ist das Gehäuse senkrecht zur Ach-
se des Lüfterrades im Bereich des Gehäuserandes in
mindestens zwei lösbar miteinander verbundene Gehäu-
seteile, das Motorhalterungsteil und das Lufteinlassteil,
geteilt. Sowohl das Motorhalterungsteil als auch das Luft-
einlassteil sind jeweils einstückig ausgebildet und um-
fassen eine Schutzgitterstruktur. Die Schutzgitterstruktur
des Motorhalterungsteils weist eine Motoraufnahme mit
Befestigungsmitteln zur Befestigung des Lüfters auf. Die
Teilung des Gehäuses in zwei Hälften zusammen mit der
einstückigen Ausgestaltung ermöglicht einen besonders
einfachen Einbau des Lüfters in das Gehäuse der Lüf-
terbaueinheit. Außerdem sind dadurch das Gehäuse und
die Lüfterbaueinheit besonders einfach und kostengüns-
tig herzustellen und die Bauform der Lüfterbaueinheit ist
besonders kompakt zu gestalten.
[0004] Gattungsgemäße Lüfterbaueinheiten können
kassettenartig zu einer Luftbehandlungsvorrichtung an-
geordnet werden. Beispielsweise ist aus der USameri-
kanischen Patentschrift US 8,398,365 B2 eine solche
Luftbehandlungsvorrichtung bekannt, bei der mehrere
Lüfterbaueinheiten mit rechteckigen Außenkonturen in
Form einer Luftbehandlungsvorrichtung angeordnet
sind. Die rechteckige Außenkontur ermöglicht dabei, die
Lüfterbaueinheiten in radialer Richtung möglichst dicht
zueinander anzuordnen und somit die Packungsdichte
der Lüfterbaueinheiten zu erhöhen. Ein Nachteil solcher
Luftbehandlungsvorrichtungen besteht in der Geräusch-
emission. Die zitierte US-Patentschrift lehrt dazu, die Be-
grenzungen des Strömungskanals mit Schallschutzma-
terialen wie glasfaserverstärktem Kunststoff und
Schaumstoff zu verkleiden. Lüfterbaueinheiten mit sol-
chen Verkleidungen sind aber in der Herstellung aufwän-
dig. Darüber hinaus verschlingen derartige Verkleidun-
gen Bauraum, so dass das Außenmaß der Lüfterbauein-
heit vergrößert und damit die Packungsdichte verkleinert
wird.
[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Lüfterbau-
einheit mit minimierter Geräuschentwicklung anzuge-

ben, wobei das Außenmaß der Lüfterbaueinheit mini-
miert ist.
[0006] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch ei-
ne Lüfterbaueinheit mit den Merkmalen des unabhängi-
gen Anspruches 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen
der Lüfterbaueinheit ergeben sich aus den Unteransprü-
chen 2 bis 7.
[0007] Erfindungsgemäß weist die Lüfterbaueinheit
ein mit einer Einlassöffnung und einer Ausströmöffnung
versehenes Gehäuse auf. In dem Gehäuse ist ein Lüfter
aufgenommen, wobei der Lüfter ein Axial- oder Radial-
lüfter sein kann. In jedem Fall fördert der Lüfter die Luft
zumindest in axialer Richtung. Das Gehäuse ist senk-
recht zur Mittelachse des Lüfters in mindestens zwei mit-
einander verbundene Gehäuseteile, nämlich das Motor-
halterungsteil und das Lufteinlassteil, geteilt. Das Ge-
häuse bildet eine Laufkammer, in der die Flügel des Lüf-
ters drehbar um die Achse des Lüfters aufgenommen
sind. Weiterhin weist das Gehäuse einen umlaufenden
sich radial erstreckenden Rand auf, in dessen Bereich
das Gehäuse eine in Achsrichtung des Lüfters liegende
Dicke B aufweist. Das Motorhalterungsteilweist ein Maß
R als maximale Ausdehnung im Randbereich in Achs-
richtung des Lüfters auf. Weiterhin weist die Laufkammer
eine Ausdehnung in Achsrichtung des Lüfters in Höhe
des Maßes L auf, während die Ausdehnung des Luftein-
lassteils in Achsrichtung des Lüfters im Bereich der Lauf-
kammer ein Maß T aufweist. Durch die Wahl eines Ver-
hältnisses von Maß B zu Maß R zu dem Verhältnis der
Maße L zu T im Bereich von 0,9 bis 1,2 wird die Geräu-
schemission des Lüfters im Betrieb minimiert. Dadurch
brauchen keine nachträglichen Maßnahmen getroffen zu
werden, um die entstandene Geräuschemission zu
dämpfen. Schalldämmschichten, die die Baugröße der
Lüfterbaueinheit vergrößern würden, sind nicht erforder-
lich, wodurch das Außenmaß der Lüfterbaueinheit mini-
miert ist.
[0008] Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, wenn der
Durchmesser der Laufkammer ungefähr 1,04 mal so
groß ist wie der Außendurchmesser des Lüfterrads. Da-
durch entsteht ein Spalt zwischen dem Außendurchmes-
ser des Lüfterrads und dem Duchmesser der Laufkam-
mer von ungefähr 2% des Außendurchmessers des Lüf-
terrads, wodurch die Geräuschemission des Lüfters im
Betrieb weiter minimiert wird.
[0009] In einer vorteilhaften Ausführungsform weist
das Gehäuse in der Draufsicht eine im Wesentlichen
rechteckige Außenkontur auf. Dadurch können erfin-
dungsgemäße Lüfterbaueinheiten kassettenartig zu ei-
ner Luftbehandlungsvorrichtung angeordnet werden, so
dass mehrere Lüfterbaueinheiten mit rechteckigen Au-
ßenkonturen in Form einer Luftbehandlungsvorrichtung
angeordnet werden können. Die rechteckige Außenkon-
tur ermöglicht dabei, die Lüfterbaueinheiten in radialer
Richtung möglichst dicht zueinander anzuordnen und so-
mit die Packungsdichte der Lüfterbaueinheiten zu erhö-
hen.
[0010] Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, dass das
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Motorenhalterungsteil ein Eintauchmaß E aufweist und
das Lufteinlassteil ebenfalls das Eintauchmaß E auf-
weist, wobei die Eintauchtiefe a als Verhältnis des Ein-
tauchmaßes E zu der maximalen axialen Ausdehnung
C des Gehäuses in Achsrichtung des Lüfters im Bereich
von 0,2 bis 0,35 liegt. Es gilt also E = a * C, wobei 0,2 ≤
a ≤ 0,35 ist.
[0011] Weiterhin hat es sich als vorteilhaft erwiesen,
dass das Verhältnis von maximaler äußerer Abmessung
K des Gehäuses zu dem Laufraddurchmesser D
maximal1,15 beträgt. Dabei bezeichnet K bei einer kreis-
runden Außengeometrie des Gehäuses den Außen-
durchmesser. Bei einer rechteckigen, insbesondere ei-
ner im Wesentlichen quadratischen Außenkontur des
Gehäuses bezeichnet K das Kantenmaß der längsten
Gehäuseseite.
[0012] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist das Gehäuse einen umlaufenden Wandring
auf, wobei der Wandring eine umlaufende Holhlkammer
aufweist, im Folgenden auch als Hohlkammerring be-
zeichnet. Der Wandring wird durch den Randbereich des
Lufteinlassteils und/oder des Motorhalterungsteils gebil-
det. Durch die Ausführung als Hohlkammerring ist einer-
seits eine hohe mechanische Stabilität der Lüfterbauein-
heit gegeben, während andererseits die Geräuschemis-
sion im Betrieb weiter minimiert ist.
[0013] Weitere Vorteile, Besonderheiten und zweck-
mäßige Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus
den Unteransprüchen und der nachfolgenden Darstel-
lung eines bevorzugten Ausführungsbeispiels anhand
der Abbildung.
[0014] Von den Abbildungen zeigt:

Fig. 1 eine erfinderische Lüfterbaueinheit im Schnitt

[0015] Fig. 1 zeigt einen Schnitt durch eine erfindungs-
gemäße Lüfterbaueinheit. Die Lüfterbaueinheit 100 weist
ein mit einer Einlassöffnung 131 und einer Ausströmöff-
nung 121 versehenes Gehäuse 110 auf. Das Gehäuse
110 ist als Gehäuse mit im Wesentlichen quadratischer
Außenkontur ausgeführt. In dem Gehäuse 110 ist ein
Axiallüfter 150 aufgenommen, der die Luft zumindest in
axialer Richtung fördert. Das Gehäuse 110 ist zweiteilig
ausgeführt, wobei es eine Teilungsebene im Wesentli-
chen senkrecht zur Achse X-X des Lüfters 150 aufweist.
Die zwei miteinander verbundenen Gehäuseteile sind ei-
nerseits das Motorhalterungsteil 120 und andererseits
das Lufteinlassteil 130. Das Gehäuse 110 bildet in seiner
Mitte eine Laufkammer 111, in der die Flügel 151 des
Axiallüfters 150 um die Achse X-X des Axiallüfters 150
rotieren können. Weiterhin bildet das Gehäuse 110 einen
umlaufenden Randbereich 122, 132, in dessen Bereich
das Gehäuse 110 eine in Achsrichtung X-X des Axiallüf-
ters 150 liegende Dicke B aufweist. Das Motorhalte-
rungsteil 120 weist ein Maß R als maximale Ausdehnung
im Randbereich 122 in Achsrichtung X-X des Axiallüfters
150 auf. Weiterhin weist die Laufkammer 111 eine Aus-
dehnung in Achsrichtung X-X des Axiallüfters 150 in Hö-

he des Maßes L auf, während die Ausdehnung des Luft-
einlassteils 130 in Achsrichtung X-X des Axiallüfters 150
im Bereich der Laufkammer 111 ein Maß T aufweist. Das
Verhältnis von Maß B zu Maß R steht zu dem Verhältnis
der Maße L zu T im Bereich von 0,9 bis 1,2. Damit gilt
B/R = b * L/T mit 0,9 ≤ b ≤ 1,2. Durch dieses Geometrie-
verhältnis werden die Geräuschemissionen des Axiallüf-
ters 150 minimiert, so dass keine bereits entstandenen
Schallemissionen gedämpft werden müssen, um ein lei-
ses Laufgeräusch zu erzielen. Durch den Verzicht auf
Dämmmaßnahmen kann die Baugröße der Lüfterbau-
einheit 100 minimiert werden. Weiterhin liegt gegenüber
bekannten Bauformen eine Materialeinsparung und eine
Reduktion des Montageaufwands vor, ohne dass ein lau-
tes Betriebsgeräusch in Kauf genommen werden muss.
Durch die im Wesentlichen quadratische Außenkontur
des Gehäuses 110 können mehrere Lüfterbaueinheiten
100 mit maximaler Packungsdichte kassettenförmig ne-
beneinander verbaut werden. Durch den Verzicht auf
Dämmmaßnahmen im Inneren der Lüfterbaueinheit 100
kann der Durchmesser D des Lüfterrades im Verhältnis
zu dem Außenmaß K des Gehäuses 110 maximiert wer-
den, wodurch die Lüfterleistung im Verhältnis zur benö-
tigten Fläche der Lüfterbaueinheit ebenfalls maximiert
ist. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel beträgt diese
Verhältnis 1,15.
[0016] Der Durchmesser DK der Laufkammer 111 ist
4% größer wie der Außendurchmesser Ddes Lüfterrads.
Dadurch entsteht ein Spalt zwischen dem Außendurch-
messer des Lüfterrads und dem Duchmesser der Lauf-
kammer DK von ungefähr 2% des Außendurchmessers
des Lüfterrads, wodurch die Geräuschemission des Lüf-
ters 150 im Betrieb weiter minimiert wird.
[0017] Das Motorhalterungsteil 120, als auch das Luft-
einlassteil 130 weisen ein Eintauchmaß E auf, wobei die
Eintauchtiefe a als Verhältnis des Eintauchmaßes E zu
der maximalen axialen Ausdehnung C des Gehäuses
110 in Achsrichtung X-X des Lüfters 150 einen Wert von
0,27 aufweist, das heißt also a = 0,27.
[0018] Das Gehäuse 110 weist einen umlaufenden
Wandring mit einer quadratischen Außenkontur auf, wo-
bei der Wandring eine umlaufende Holhlkammer 115 auf-
weist. Durch die Ausführung als Hohlkammerring ist ei-
nerseits eine hohe mechanische Stabilität der Lüfterbau-
einheit 100 gegen Verbiegung und Verwindung gege-
ben, während andererseits die Geräuschemission im Be-
trieb weiter minimiert ist.
[0019] Die hier gezeigte Ausführungsform stellt nur ein
Beispiel für die vorliegende Erfindung dar und darf daher
nicht einschränkend verstanden werden. Alternative
durch den Fachmann in Erwägung gezogene Ausfüh-
rungsformen sind gleichermaßen vom Schutzbereich der
vorliegenden Erfindung umfasst.

Bezugszeichenliste:

[0020]
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100 Lüfterbaueinheit
110 Gehäuse
111 Laufkammer
114 Wandring
115 Hohlkammer
120 Motorhalterungsteil
121 Ausströmöffnung
122 Randbereich
130 Lufteinlassteil
131 Einlassöffnung
132 Randbereich
150 Lüfter
151 Flügel
B Dicke
C maximalen axialen Ausdehnung des Gehäuses
D Außendurchmesser des Lüfterrades
DK Durchmesser der Laufkammer
E Eintauchmaß
L Laufkammerausdehnung in Achsrichtung (X-X)

des Lüfters
R maximale Ausdehnung des Motorhalterungsteils

im Randbereich in Achsrichtung (X-X) des Lüfters
T Ausdehnung des Lufteinlassteils in Achsrichtung

(X-X) des Lüfters im Bereich der Laufkammer

Patentansprüche

1. Lüfterbaueinheit (100), aufweisend ein mit einer Ein-
lassöffnung (131) und einer Ausströmöffnung (121)
versehenes Gehäuse (110) und einem in dem Ge-
häuse (110) aufgenommenen Lüfter (150), der die
Luft zumindest in axialer Richtung fördert, wobei das
Gehäuse (110) senkrecht zur Achse (X-X) des Lüf-
ters (150) in mindestens zwei miteinander verbun-
dene Gehäuseteile, das Motorhalterungsteil (120)
und das Lufteinlassteil (130), geteilt ist und wobei
das Gehäuse (110) eine Laufkammer (111) bildet,
in der die Flügel (151) des Lüfters (150) drehbar um
die Achse (X-X) des Lüfters (150) aufgenommen
sind sowie einen umlaufenden Randbereich (122,
132) aufweist, in dessen Bereich das Gehäuse (110)
eine in Achsrichtung (X-X) des Lüfters (150) liegende
Dicke B aufweist, und das Motorhalterungsteil (120)
ein Maß R als maximale Ausdehnung im Randbe-
reich (122) in Achsrichtung (X-X) des Lüfters (150)
aufweist, und weiterhin die Laufkammer (111) eine
Ausdehnung in Achsrichtung (X-X) des Lüfters (150)
in Höhe des Maßes L aufweist und die Ausdehnung
des Lufteinlassteils (130) in Achsrichtung (X-X) des
Lüfters (150) im Bereich der Laufkammer (111) ein
Maß T aufweist,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Maßverhältnis von Maß B zu Maß R zu
dem Verhältnis der Maße L zu T im Bereich von 0,9
bis 1,2 liegt.

2. Lüfterbaueinheit (100) nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,
dass der Durchmesser DK der Laufkammer unge-
fähr 4% größer ist als der Außendurchmesser des
Lüfterrads D.

3. Lüfterbaueinheit (100) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Gehäuse (110) in der Draufsicht eine im
Wesentlichen rechteckige Außenkontur aufweist.

4. Lüfterbaueinheit (100) nach einem der vorherigen
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Motorhalterungsteil (120) und das Luftein-
lassteil (130) jeweils ein Eintauchmaß E aufweisen,
wobei die Eintauchtiefe als Verhältnis des Eintauch-
maßes E zu der maximalen axialen Ausdehnung C
des Gehäuses in Achsrichtung (X-X) des Lüfters
(150) im Bereich von 0,2 bis 0,35 liegt.

5. Lüfterbaueinheit (100) nach einem der vorherigen
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Verhältnis von maximaler äußerer Abmes-
sung K des Gehäuses (110) zu dem Laufraddurch-
messer D maximal1,15 beträgt.

6. Lüfterbaueinheit (100) nach einem der vorherigen
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Gehäuse (110) einen umlaufenden Wan-
dring (114) aufweist, wobei der Wandring (114) eine
umlaufende Holhlkammer (115) aufweist.

7. Lüfterbaueinheit (100) nach einem der vorherigen
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die umlaufende Hohlkammer (115) in dem
Randbereich (132) des Lufteinlassteils (130)
und/oder im Randbereich (122) des Motorhalte-
rungsteils (120) ausgebildet ist.
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